
Statut
über den

Bezug von Forkprodnukten
aus der Gemeinde-Waldung.

I. Brennholz.
3-1.

SZeder im Inlande wohnhafte SGemeindebürger kann
das Forftämtlich ausgemittelte Brennholzquantum aus der
Gemeindewaldung gegen Erlag der fejtgejeßten Gebühr
beziehen. |

Bum Tezuge eines ganzen Brennholz-Lofe8 hat An-
jpruch jede Bürgerfamilie, welche aus mehreren zufammen-
gehörenden Familiengliedern befteht und eine gemeinfcdhaft-
liche, felbftändige Haushaltung führt.

AZ folche Familien find anzufjehen:
a) ein verheirateter Mann mit feiner EChegattin, mit

Kinder, oder ohne Kinder;
b) ein Witwer oder eine Witwe mit mindeftenS einem

Kinde;
c) elternlofe SGefchwifter, fofern diefelben aus zwei oder

mehreren Köpfen beftehen ;
d) eine ledige Perfon mit mindeftens8 einem eigenen

Kin...


